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VERTRAG ZUR AUFTRAGSVERARBEITUNG 

 

 

 

 

zwischen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

im Folgenden als Auftraggeber bezeichnet 

 

 

 

 

und der 

 

 

roda computer GmbH 

Landstraße 6 

77839 Lichtenau 

 

 

im Folgenden als Auftragnehmer bezeichnet. 
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PRÄAMBEL 

Der Auftraggeber möchte den Auftragnehmer mit den in § 3 genannten Leistungen beauftragen. Teil der 

Vertragsdurchführung ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Insbesondere Art. 28 DS-GVO stellt 

bestimmte Anforderungen an eine solche Auftragsverarbeitung. Zur Wahrung dies er Anforderungen schließen die 

Parteien die nachfolgende Vereinbarung, deren Erfüllung nicht gesondert vergütet wird, sofern dies nicht 

ausdrücklich vereinbart ist.  

 

§ 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1. Verantwortlicher ist gem. Art. 4 Abs. 7 DS-GVO die Stelle, die alleine oder gemeinsam mit anderen 

Verantwortlichen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

2. Auftragsverarbeiter ist gem. Art. 4 Abs. 8 DS-GVO eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.  

3. Personenbezogene Daten sind gem. Art. 4 Abs. 1 DS-GVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden ʍbetroffene Personʋ) beziehen; als identifizierbar wird eine 

natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem 

Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 

besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 

kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.  

4. Besonders schutzbedürftige personenbezogene Daten sind personenbezogenen Daten gem. Art. 9 DS-GVO, aus 

denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen 

oder die Gewerkschaftszugehörigkeit von Betroffenen hervorgehen, personenbezogene Daten gem. Art. 10 DS-GVO 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln sowie 

genetische Daten gem. Art. 4 Abs. 13 DS-GVO, biometrischen Daten gem. Art. 4 Abs. 14 DS-GVO, Gesundheitsdaten 

gem. Art. 4 Abs. 15 DS-GVO sowie Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. 

5. Verarbeitung ist gem. Art. 4 Abs. 2 DS-GVO jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 

Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 

Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

6. Aufsichtsbehörde ist gem. Art. 4 Abs. 21 DS-GVO eine von einem Mitgliedstaat gem. Art. 51 DS-GVO eingerichtete 

unabhängige staatliche Stelle. 
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§ 2 ANGABE DER ZUSTÄNDIGEN DATENSCHUTZ-AUFSICHTSBEHÖRDE 

1. Zuständige Aufsichtsbehörde für den Auftraggeber ist:  

 

Name: 

Adresse: Tel.: 

E-Mail:  Web: 

 

 

 

2. Zuständige Aufsichtsbehörde für den Auftragnehmer ist:  

 

  

3. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer und gegebenenfalls deren Vertreter arbeiten auf Anfrage mit der 

Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.  

§ 3 VERTRAGSGEGENSTAND 

1. Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber Leistungen im Bereich Informationstechnologie; Produktion & 

Handel, Service & Dienstleitungen. Grundlage ist  die bisherige Geschäftsbeziehung. Dabei erhält der Auftragnehmer 

Zugriff auf personenbezogene Daten und verarbeitet diese ausschließlich im Auftrag und nach Weisung des 

Auftraggebers. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung durch den Auftragnehmer ergeben sich aus den bisherigen 

Geschäftsbeziehungen. Dem Auftraggeber obliegt die Beurteilung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung.  

2. Zur Konkretisierung der beiderseitigen datenschutzrechtlichen Rechte und Pflichten  schließen die Parteien die 

vorliegende Vereinbarung. Die Regelungen der vorliegenden Vereinbarung gehen im Zweifel den Regelungen der 

bisherigen Geschäftsbeziehung vor. 

3. Die Bestimmungen dieses Vertrages finden Anwendung auf alle Tätigkeiten, die mit den bisherigen 

Geschäftsbeziehungen in Zusammenhang stehen und bei der der Auftragnehmer und seine Beschäftigten oder durch 

Name: Landesschutzbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden Württemberg  

Postfach 102932 

70025 Stuttgart 

Königsstraße 10a, 70173 Stuttgart 

Tel.: 0711 615541 0 

Fax.: 0711 615541 15 

 

E-Mail: poststeller@lfdi.bwl.de  Web: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de  


